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I.

2128

Schutz von Pfl egeeinrichtungen 
vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren 

unter Berücksichtigung des Rechts 
auf Teilhabe und sozialer Kontakte der  pfl egebedürftigen Menschen

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit,  Gesundheit und Soziales
(CoronaAVPfl egeundBesuche)

Vom 30. November 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen erlässt auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a sowie des 
§ 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 
durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu ge-
fasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nr. 2 des Ge-
setzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz – IfSGB-NRW) vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), des § 5 der Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO) vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1044b), die 
zuletzt am 30. November 2020 geändert worden ist (GV. NRW. S. 1060a) im Wege 
der Allgemeinverfügung folgende Anordnungen:

Bewohnerinnen und Bewohner, die in stationären Pfl egeeinrichtungen leben, haben 
das Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte. Festgelegt ist dies im Wohn- und Teil-
habegesetz – WTG – vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt durch Ge-
setz vom 11. April 2019 (GV.  NRW. S.  210) geändert wurde. Auch vor dem Hin-
tergrund der erheblichen Gefahren, die das SARS-CoV-2-Virus für die Bewohne-
rinnen und Bewohner der stationären Pfl egeeinrichtungen bedeutet, sind diese vor 
sozialer Isolation zu bewahren, da damit ebenfalls erhebliche gesundheitliche Ge-
fährdungen verbunden wären. Einschränkungen der gesetzlichen und vertraglichen 
Besuchsrechte dürfen daher nur in eng begrenztem  Umfang gestützt auf die nach-
folgenden Regelungen vorgenommen werden.

Dass alte und pfl egebedürftigen Menschen durch den SARS-CoV-2-Ausbruch ei-
nem erhöhten Risiko für Gesundheit und Leben ausgesetzt sind, erfordert beson-
dere Maßnahmen, um den Eintrag des SARS-CoV-2-Virus in Pfl egeeinrichtungen 
zu erschweren und Infektionsketten möglichst früh zu durchbrechen. Gerade durch 
den vermehrten Einsatz von Testungen können Infektionen frühzeitig erkannt und 
betroffene Personen isoliert werden. Die Isolierungen von infi zierten Personen und 
Verdachtsfällen stellen aber erhebliche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Men-
schen dar, so dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Das beinhaltet 
auch die Begrenzung der Beschränkungen auf einen möglichst kurzen Zeitraum. 
Auch hierfür sind Testungen unbedingt erforderlich.

Von zentraler Bedeutung ist daher, dass die Vorgaben der Allgemeinverfügung des 
Ministeriums Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 02.11.2020 zur Umsetzung des 
Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Corona-
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virus SARS-CoV-2 gemäß Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 14.10.2020 in 
der jeweils aktuell geltenden Fassung (im Folgenden AV Testung genannt) zwin-
gend angewendet werden.

Hierzu ergehen die folgenden Anordnungen:

1.
Begriffsbestimmungen

Pfl egeeinrichtungen im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind vollstationäre Ein-
richtungen, die Leistungen der Dauer- und / oder Kurzzeitpfl ege erbringen.

2.
Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte vollstationärer Pfl ege-
einrichtungen gemäß § 5 Absatz 2 Coronaschutzverordnung

Besuche in Pfl egeeinrichtungen müssen zur Vermeidung von Infektionsgefahren un-
ter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) und unter Berücksichtigung des Rechts der Bewohnerin-
nen und Bewohner auf Teilhabe und soziale Kontakte organisiert und durchgeführt 
werden. Hierzu haben die Einrichtungen unter Berücksichtigung der einrichtungs-
bezogenen Rahmenbedingungen ein Besuchskonzept unter Darstellung der vor-
gesehenen Hygienemaßnahmen und des Teilhabebedarfs der Bewohnerinnen und 
Bewohner fortzuschreiben. Hierbei ist dem Beirat der Nutzerinnen und Nutzer der 
Einrichtung die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Es ist ferner mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen zu kommunizieren.

Insbesondere muss das Besuchskonzept folgende Maßnahmen enthalten, die umzu-
setzen sind:

2.1. Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner kann täglich Besuch erhalten. Besuche 
müssen am Vormittag und am Nachmittag sowie an Wochenenden und Feiertagen 
möglich sein und dürfen keiner zeitlichen Begrenzung von unter einer Stunde je 
Besuch unterliegen.

2.2. Die Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohnerin bzw. Bewohner 
durch maximal zwei Personen, im Außenbereich vier Personen je Besuch zu be-
schränken.

2.3. Die Besucherinnen und Besucher sind mindestens durch Aushang über die ak-
tuellen Hygienevorgaben (Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der Pfl e-
geeinrichtung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) zu informieren und zur Einhal-
tung anzuhalten.

2.4. Sofern bei dem nach der AV Testung vorgeschriebenen Symptommonitoring 
bei einer Besucherin bzw. einem Besucher leichte, unklare Beschwerden wie Hus-
ten, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder 
Übelkeit festgestellt werden und kein PoC-Test durchgeführt werden kann, ist der 
Besucherin bzw. dem Besucher durch die Einrichtung der Zutritt zu versagen.

2.5. Die Besucherinnen und Besucher haben sich vor dem Besuchskontakt die 
Hände zu desinfi zieren.

2.6. Die Besucherinnen und Besucher haben einen grundsätzlichen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zur besuchten Person einzuhalten. Sofern während des Be-
suchs die besuchende Person einen Schutz entsprechend der Ziffer 2.3 verwendet 
und die besuchte Person mindestens eine Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) 
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nutzt und vorher sowie hinterher bei den beteiligten Personen eine gründliche 
Handdesinfektion erfolgt ist, ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht erfor-
derlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig.

2.7. Es ist ein Besuchsregister zu führen, in dem der Name der Besucherin bzw. des 
Besuchers, eine Telefonnummer, unter der die Besucherin bzw. der Besucher er-
reicht werden kann, das Datum und die Uhrzeiten von Beginn und Ende des Be-
suchs sowie die bzw. der Besuchte erfasst werden. Diese Daten sind vier Wochen 
aufzubewahren und anschließend zu vernichten, sofern sie nicht von der nach § 28 
Abs. 1 IfSG zuständigen Behörde benötigt werden. 

2.8. Wenn und solange in der Pfl egeeinrichtung bei Bewohnerinnen bzw. Bewoh-
nern oder Beschäftigten eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde und die be-
troffenen Personen noch nicht isoliert werden konnten oder nicht bereits gesundet 
sind, dürfen Besuche nur in  abgetrennten Bereichen außerhalb der betroffenen 
Wohnbereiche oder im Außenbereich stattfi nden.

2.9. Besuche auf den Bewohnerzimmern sind zuzulassen. Eine Vertraulichkeit des 
Besuchs ist zu gewährleisten. Während des Besuchs tragen damit die Bewohnerin-
nen und Bewohner und die Besucherinnen und Besucher die Verantwortung für die 
Einhaltung des Infektionsschutzes im Zimmer. Ziffer 2.5 gilt entsprechend.

Erfolgt der Besuch in einem gesonderten Besucherbereich, bei dem ein infektions-
gefährdender Kontakt zwischen besuchenden und besuchten Personen baulich oder 
durch sonstige Maßnahmen (z. B. Schutzfenster) unterbunden ist, kann auf weitere 
additive Schutzvorkehrungen (z.  B. Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstand) 
verzichtet werden.

3.
Zugangsrechte weiterer Personen

Für die Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Betreuerinnen und Betreu-
ern, Dienstleistenden zur medizinisch-pfl egerischen Versorgung und zur weiteren 
Grundversorgung (Ärzte, Friseure, Fußpfl ege) sowie Personen, die innerhalb der 
Einrichtung Teilhabeangebote durchführen, gelten die unter 2. aufgeführten Rege-
lungen entsprechend. 

4.
Verlassen der Pfl egeeinrichtung

Bewohnerinnen und Bewohner der Pfl egeeinrichtungen dürfen diese alleine oder 
mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern nach 
Ziffer 2 oder Beschäftigten derselben Einrichtung verlassen, wenn sie sich dabei an 
die Regelungen der Coronaschutzverordnung für den öffentlichen Bereich halten. 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucherinnen und Besucher nach Ziffer 
2 tragen die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes während des 
Verlassens der Einrichtung. Als Dauer des Verlassens sind mindestens sechs Stun-
den täglich zuzulassen. Bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die die Einrichtung 
verlassen, sind einmal wöchentlich PoC-Antigen-Tests durchzuführen.

5.
Umgang mit infi zierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Verdachtsfällen

5.1. Pfl egeeinrichtungen mit SARS-CoV-2-infi zierten Bewohnerinnen bzw. Bewoh-
nern oder infi ziertem Personal haben hierüber unverzüglich die zuständige untere 
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Gesundheitsbehörde und die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabege-
setz zu informieren.

5.2. Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pfl egeeinrichtungen, die ausweis-
lich eines PCR-Tests infi ziert oder Kontaktpersonen ersten Grades nach Defi nition 
des RKI sind oder bei denen der konkrete Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion 
besteht, sind nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts getrennt von den 
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Pfl egeeinrichtung unterzubringen, zu 
pfl egen, zu betreuen und zu versorgen (abweichend von der gängigen RKI-Defi ni-
tion im Folgenden generell als „Isolierung“ bezeichnet).

Ein konkreter Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht, 
wenn ein Antigen-Schnelltest gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung zum An-
spruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung) vom 14. Oktober 2020 (BAnz AT 
14.10.2020 V1) mit positivem Ergebnis durchgeführt wurde. Besteht eine solche 
Testmöglichkeit nicht, gilt Gleiches bei akuten respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere und/ oder dem Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn.

5.3. Die isolierte Versorgung erfolgt in der Regel in vorhandenen Einzelzimmern 
der Einrichtung. Andere Versorgungskonzepte sind möglich, sofern die Hygiene- 
und Schutzanforderungen nach den jeweils geltenden Empfehlungen des RKI An-
wendung fi nden. Die Einrichtungsleitung trifft die entsprechenden Vorkehrungen 
und kann dabei auch einseitig von bestehenden Verträgen zwischen der Pfl egeein-
richtung und den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern abweichen. Dabei 
bedarf es für die isolierte Unterbringung nicht zwingend einer Anordnung durch 
die untere Gesundheitsbehörde. Vorbehaltlich einer richterlichen Entscheidung 
dürfen keine weitergehenden Freiheitsbeschränkungen im Sinne des Artikel 104 
Absatz 2 des Grundgesetzes (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2019 
(BGBl. I S. 1546) geändert worden ist) erfolgen.

5.4. Die Dauer der Isolierung ist auf das zwingend erforderliche Maß zu beschrän-
ken. Zu Beginn der Isolierung ist in Verdachtsfällen unverzüglich eine PCR-Testung 
vorzunehmen.

Die Isolierung endet,

1.  in den Fällen, in denen sie durch die untere Gesundheitsbehörde angeordnet 
wurde, sobald diese die Aufhebung der Isolierung veranlasst,

2.  wenn sie erfolgte, weil eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durch einen 
positiven PCR-Test bestätigt wurde, frühestens nach 10 Tagen (nach Symptombe-
ginn oder Nachweis des Erregers) und wenn 48 Stunden lang Symptomfreiheit 
besteht und ein dann erneut vorzunehmender PCR-Test ein negatives Ergebnis 
hat,

3.  bei Kontaktpersonen ersten Grades nach Defi nition des RKI, wenn 14 Tage nach 
dem Kontakt keine Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ge-
mäß RKI vorliegen und

4.  bei Verdachtsfällen nach Ziffer 5.2. Sätze 2 und 3, sobald nach dem Ergebnis der 
zu Beginn der Isolierung vorgenommenen PCR-Testung eine SARS-CoV-2-Infek-
tion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.
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6.
Aufnahmeverfahren

6.1. Nach der Aufnahme ist die aufgenommene Person verpfl ichtet, bei einem Ver-
lassen des Zimmers eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu achten. Diese Verpfl ichtung endet, 
wenn das Ergebnis einer am sechsten Tag nach der Aufnahme durchzuführenden 
PCR-Testung negativ ist. Des Weiteren müssen die Hygieneregeln in Bezug auf Nie-
sen, Husten und Händewaschen konsequent beachtet werden.

6.2. Sofern im Rahmen des Aufnahmeverfahrens festgestellt wird, dass bei der auf-
genommenen Person eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt oder der 
konkrete Verdacht einer Infektion im Sinne der bei Ziffer 5.2. vorgenommenen De-
fi nition besteht, ist entsprechend der Ziffern 5.2. bis 5.4. zu verfahren.

7.
Schließung der für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche

Der allgemeinen Öffentlichkeit ist der Zugang zu der Pfl egeeinrichtung zu verweh-
ren. Dies betrifft auch den Zugang zu Kantinen und Cafeterien. Bei Nutzung der 
Kantinen, Speisesäle und Cafeterien durch Bewohnerinnen und Bewohner, Besuche-
rinnen und Besucher sowie Beschäftigte sind die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands 
(auch in Warteschlangen) von 1,5 Metern zu treffen. Die Einrichtung kann entschei-
den, ob sie Besucherinnen und Besuchern die Nutzung dieser Bereiche erlaubt.

8. 
Verbot öffentlicher Veranstaltungen

Sämtliche öffentlichen Präsenz-Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Le-
sungen, Informationsveranstaltungen sind in Pfl egeeinrichtungen untersagt.

9.
Organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz in anderen Einrichtungen zur 
pfl egerischen Betreuung

Die Regelungen der Ziffern 1 – 9 gelten sinngemäß auch für anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes.

10.
Aufgaben der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde

Das Besuchskonzept in der jeweils aktuellen Fassung ist der zuständigen Behörde 
nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zur Kenntnis zu geben. Diese Behörde über-
wacht im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 43 Wohn- und Teilhabegesetz, dass 
das Recht der Bewohnerinnen und Bewohner auf Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen Leben im Konzept und bei seiner Umsetzung ausreichend berücksich-
tigt wird. Sie kann hierzu gemäß § 15 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes die 
erforderlichen Anordnungen treffen.

11.
In-Kraft-Treten, Außerkrafttreten und Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen treten am 01. Dezember 2020 in Kraft und sind so-
fort vollziehbar. Die Allgemeinverfügung tritt am 15. Dezember 2020 außer Kraft. 
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12.

Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öf-
fentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag 
als bekannt gegeben. Sie ersetzt die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales „Schutz von Pfl egeeinrichtungen vor dem Eintrag 
von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozia-
ler Kontakte der pfl egebedürftigen Menschen“ (CoronaAVPfl egeundBesuche) vom 
04. November 2020.

Begründung

Zu 2.

Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte vollstationärer Pfl ege-
einrichtungen gemäß § 5 Absatz 2 Coronaschutzverordnung

§ 1 Abs. 3 WTG sieht vor, dass die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
den Menschen eine angemessene und individuelle Lebensgestaltung insbesondere 
durch die gleichberechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 
in der Gemeinschaft ermöglichen. Demzufolge dürfen Besuche von den Leistungs-
anbieterinnen und -anbietern oder der Einrichtungsleitung ganz oder teilweise nur 
untersagt werden, wenn dies unerlässlich ist, um eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der Interessen der Nutzerinnen und Nutzer oder des Betriebes der Einrich-
tung abzuwenden (§ 19 Abs. 2 WTG).

Bezogen auf die derzeitige Phase des Ausbruchs des Corona-Virus bedeutet dies, 
dass trotz der weiter bestehenden erheblichen Gefahr, die durch das Virus für die 
Bewohnerinnen und Bewohner von Pfl egeeinrichtungen ausgeht, gleichwohl Besu-
che in angemessenen Umfang ermöglicht werden müssen, um negative Folgen 
durch eine weitgehende soziale Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner ab-
zuwenden. Es gilt also das richtige Maß an Schutzvorkehrungen zu fi nden, das Be-
suche in den Pfl egeheimen zulässt, gleichzeitig aber Gefährdungen der Bewohne-
rinnen und Bewohner so weit wie möglich reduziert. Eine besondere Rolle kommt 
dabei den zusätzlichen Testmöglichkeiten zu, die durch die Nutzung von Antigen-
Schnelltests eröffnet werden. Zur Anwendung dieser Tests hat das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 02. November 2020 eine entsprechende Allge-
meinverfügung erlassen, die fortgeschrieben wird, sofern es durch das Infektions-
geschehen erforderlich ist oder durch die Bundesregierung entsprechende Ände-
rungen der Coronavirus-Testverordnung erfolgen.

Das Teilhaberecht der Bewohnerinnen und Bewohner erfordert auch einen ausrei-
chenden zeitlichen Rahmen für Besuche. Dieser Rahmen muss die Wochenenden, 
Vormittage und Nachmittage einschließen, damit auch Erwerbstätige die ihnen na-
hestehenden Personen besuchen können, ohne Urlaub oder ähnliches in Anspruch 
nehmen zu müssen. 

Auch Berührungen sollen wieder ermöglicht werden. Dabei wird neben dem Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung eine ausreichende Handdesinfektion für ausreichend 
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erachtet. Die zusätzliche Verwendung von Handschuhen ist nicht erforderlich. Der 
Pfl egeeinrichtung steht es grundsätzlich frei, Material aus eigenen Mitteln den be-
suchenden und besuchten Personen zur Verfügung zu stellen.

Es sind zudem Besuche auf den Bewohnerzimmern zu ermöglichen. Dies erfordert 
zwar ein Mehr an Schutzmaterial als es bei der regelhaften Beschränkung auf die 
gesonderten Besucherbereiche erforderlich war. Dieses Material ist aber zum einen 
wieder am Markt verfügbar. Zum anderen verfügt das Land zur Zeit über entspre-
chende große Vorräte, die es bereit ist, auf Anfrage an die Pfl egeinrichtungen abzu-
geben.

Auch das Recht der Bewohnerinnen und Bewohner auf Privatsphäre ist zu gewähr-
leisten. Somit ist eine regelhafte Begleitung des Besuchs durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Einrichtung nicht vorgesehen.

Zu 3.
Zugang weiterer Personen

Mit dieser Allgemeinverfügung wird lediglich das Betreten der Einrichtung durch 
Personen reglementiert, die dies zum Zweck des mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in Kontakt treten tun. Nicht eingeschränkt wird dagegen das Betreten der 
Einrichtung durch andere Personen wie z.B. Handwerker oder Praxisbegleiter im 
Sinne des § 5 Pfl egeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung vom 2. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1572), die durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018) geändert worden ist.

Zu 4.
Verlassen der Einrichtung

Zu den Freiheitsrechten der Bewohnerinnen und Bewohner gehört es ebenfalls, 
dass sie die Einrichtung nach eigenem Ermessen verlassen können müssen. Ein 
Verlassen der Pfl egeeinrichtung von mindestens sechs Stunden täglich ist zu er-
möglichen. Bewohnerinnen und Bewohner sowie ggf. begleitende Besucherinnen 
und Besucher sollten allerdings darauf hingewiesen werden, dass sie die Verant-
wortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes beim Verlassen der Einrich-
tung tragen.

Zu 5.
Umgang mit infi zierten Personen und Verdachtsfällen

Die jeweils getrennte Unterbringung von eindeutig nicht-infi zierten Bewohnerin-
nen und Bewohnern, von Personen, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion nicht 
ausgeschlossen werden kann sowie jenen, bei denen eine Infektion durch Abstrich-
ergebnisse bestätigt ist, stellt die Pfl egeeinrichtungen vor erhebliche Herausforde-
rungen in Bezug auf die Verfügbarkeit des für die Pfl ege und Betreuung erforderli-
chen Personals. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die normalerweise bestehenden 
leistungs- und ordnungsrechtlichen Anforderungen an Qualität und Quantität des 
eingesetzten Personals herabgesetzt wurden.

Weiterhin erhalten die Pfl egeeinrichtungen mit dieser Regelung aber auch die Mög-
lichkeit, abweichend von der Einzelzimmerunterbringung eigene Konzepte, zum 
Beispiel durch Schaffung von eigenen Isolationsbereichen zur Kohortierung nach-
weislich infi zierter Personen anzuwenden.

Da der Verdacht auf eine Infektion mit einer Isolierung verbunden ist, bedarf es 
wegen des erheblichen Eingriffs in die Freiheits- und Teilhaberechte der Betroffe-
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nen eines konkreten Anlasses. Liegt im Sinne der vorgenommenen Defi nition ein 
konkreter Verdachtsfall vor, ist die Leitung der betroffenen Einrichtung zum 
Schutz der anderen Bewohnerinnen und Bewohner verpfl ichtet, die Isolierung un-
verzüglich vorzunehmen.

Die Anordnung von zeitnahen Tests gewährleistet darüber hinaus, dass die ge-
trennte Unterbringung infi zierter Personen oder von Personen mit Verdacht auf 
eine Infektion auf das erforderliche Maß begrenzt wird.

Nummer 2 von Ziffer 5.4, in der geregelt wird, wann eine Isolation endet, die erfor-
derlich war, weil eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durch einen positiven 
PCR-Test bestätigt wurde, ist so zu interpretieren, dass die Symptomfreiheit von 
48 Stunden während des Mindestzeitraums der Isolation von 10 Tagen (nach Symp-
tombeginn oder Nachweis des Erregers) vorliegen kann. Der erneut vorzunehmende 
PCR-Test kann also frühestens am zehnten Tag nach Beginn der Isolation erfolgen.

Der Nummer 4 von Ziffer 5.4 liegt bezogen auf die Anforderung, dass auch bei den 
Personen, bei denen die Anordnung der Isolierung erfolgte, weil respiratorische 
Symptome festgestellt wurden, aber kein PoC-Test zur Verfügung stand, die Isolie-
rung erst endet, wenn das Ergebnis der zu Beginn der Isolierung vorzunehmenden 
PCR-Testung vorliegt, folgende Überlegung zu Grunde: PoC-Tests sind im Verhält-
nis zu PCR-Tests ungenauer. Es wäre bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen un-
verantwortlich, eine Person zunächst zu isolieren, die Isolation dann nach einem 
Tag wieder aufzuheben, weil ein PoC-Test wieder verfügbar ist und dann nach dem 
Ergebnis des wegen der Isolation angeordneten und durchgeführten PCR-Tests 
festzustellen, dass das Ergebnis des zwischenzeitlich durchgeführten PoC-Tests 
falsch negativ war. Es wäre eine Scheinsicherheit entstanden, die einer weiteren 
Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Einrichtung Vorschub geleistet hätte. 
Für die betroffene Person entsteht in dem anderen Fall – der PCR-Test ist negativ – 
eine Isolationsdauer von durchschnittlich 48 – 72 Stunden bis das Ergebnis dieses 
Tests vorliegt. Dies erscheint im Verhältnis zu den Folgen des anderen Falls ange-
messen und verhältnismäßig.

Zu 6.

Die Rückkehr nach einem Verlassen der Einrichtung im Sinne der Ziffer 4 gilt nicht 
als Neu- oder Wiederaufnahme.

Aufgrund der Schwere des Eingriffs in die Freiheitsrechte der betroffenen Personen 
wird – abweichend von den Empfehlungen des RKI – eine Isolierung zu Beginn der 
Versorgung in der Pfl egeeinrichtung nicht mehr regelhaft für erforderlich gehalten. 
Beim Verlassen des Bewohnerzimmers sollen diese Personen bis zum Vorliegen eines 
negativen Ergebnisses der zweiten Testung aber eine Mund-Nase-Bedeckung ver-
wenden und – wenn möglich – den Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
beachten, um das Risiko für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner zu mini-
mieren. Von dieser Verpfl ichtung sollte abgewichen werden, wenn gesundheitliche 
Gründe bei der aufgenommenen Person dies verhindern. Als gesundheitlicher 
Grund gilt auch die mangelnde Einsichtsfähigkeit der aufgenommenen Person. In 
diesen Fällen sollten alternative Hygiene- und Schutzmaßnahmen soweit möglich 
beachtet und umgesetzt werden.

Für den möglichen Fall, dass die am sechsten Tag nach der Aufnahme vorzuneh-
mende Testung positiv ausfällt bzw. bereits vor dem Vorliegen des Ergebnisses die-
ser Testung Symptome einer COVID-19-Erkrankung auftreten, können aufgrund 
des eng begrenzten Zeitraums die dann auf Veranlassung der unteren Gesundheits-
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behörde vorzunehmenden Testungen im Rahmen der Kontaktnachverfolgung auf 
einen begrenzten Personenkreis beschränkt bleiben.

Zu 7.

Das Wohn- und Teilhabegesetz hat das grundsätzliche Ziel, dass der sozialen Isola-
tion der in der Einrichtung lebenden Menschen entgegengewirkt wird. Dabei 
kommt beispielsweise der gemeinsamen Einnahme der Mahlzeiten eine große Be-
deutung zu. Insofern ist es zu vermeiden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner – 
sofern es nicht individuell gewünscht wird oder im Einzelfall durch eine beste-
hende Isolation im Sinne der Ziffer 5 erforderlich ist – gehalten sind, ihre Mahlzei-
ten auf den Bewohnerzimmern einzunehmen. Insofern bezieht sich die 
ausgesprochene Schließung ausdrücklich nur auf eine Nutzung von Teilen der Ein-
richtung durch Personen, die keinen Bezug zu der Pfl egeeinrichtung und ihren Be-
wohnerinnen und Bewohnern haben. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 
sie besuchenden Personen sollen diese Gemeinschaftseinrichtungen aber selbstver-
ständlich nutzen können.

Zu 8.

Das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen in den Einrichtungen umfasst nicht 
das Gemeinschaftsleben in der Einrichtung. Soziale Kontakte der Bewohnerinnen 
und Bewohner untereinander sind zu fördern. Insofern sollen Angebote zur Unter-
haltung und Förderung der Kommunikation der Bewohnerinnen und Bewohner un-
tereinander innerhalb der Einrichtungen, auch solche, die durch ehrenamtlich tä-
tige Personen gestaltet werden, durch die Einrichtung regelmäßig bereitgestellt 
werden.

Zu 9.

Organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz in anderen Einrichtungen zur 
pfl egerischen Betreuung

Auch in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften werden Personen gepfl egt 
und versorgt, bei denen eine besondere Bedrohung durch das SARS-CoV-2-Virus 
besteht. Aufgrund ihrer meist geringen Größe können die Regelungen dieser Allge-
meinverfügung aber nicht eins zu eins auf diese Leistungsangebote übertragen 
werden. Hier sollen die zuständigen Behörden nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 
und die unteren Gesundheitsbehörden die für diese Wohnformen Verantwortlichen 
bei der Entwicklung wirkungsgleicher Konzepte beraten.

Zu 11.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Vollziehbarkeit

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 17 des Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes und § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz 8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende 
Wirkung.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales überprüft die im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie erlassenen Regelungen fortlaufend unter Berück-
sichtigung des sich weiter dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens. Die be-
reits in der Fassung vom 04. November 2020 geltenden Regelungen werden zu-
nächst inhaltlich unverändert bis zum 15. Dezember 2020 verlängert. Die nächste 
Änderung dieser Allgemeinverfügung wird mit Wirkung zum 16. Dezember 2020 
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vorgenommen. Sofern das dann bestehende Infektionsgeschehen es rechtfertigt, ge-
gebenenfalls lediglich in Form einer Verlängerung der Geltungsdauer.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur 
Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen 
oder den Kreisen Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Hagen oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerland-
kreises, des Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder 
Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 
Arnsberg, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mett-
mann, des Rhein-Kreises Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der 
Kreise Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-
Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbe-
cke oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 
32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Münster oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 
Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen ist die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
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postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form erhoben werden.

Düsseldorf, den 30. November 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2020 S. 752a
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2128 

Schutz von Menschen mit Behinderungen 
und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der 

Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe 
vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter  Berücksichtigung 

des Rechts auf soziale Teilhabe

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit,  Gesundheit und Soziales
(CoronaAVEGHSozH)

Vom 30. November 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen erlässt auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a sowie des 
§ 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 
durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu ge-
fasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl.  I S. 2397) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nr. 2 des 
 Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz – IfSGB-NRW) vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), des § 5 der Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO) vom 30. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 1044b), die 
zuletzt am 30. November 2020 geändert worden ist (GV. NRW. S. 1060a) im Wege 
der Allgemeinverfügung folgende Anordnungen:

Menschen mit Behinderungen und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkei-
ten, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten oder in Einrichtungen der So-
zialhilfe leben, haben das Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte. Allerdings ist 
ein Teil dieser Menschen durch den SARS-CoV-2-Ausbruch einem erhöhten Risiko 
für Gesundheit und Leben ausgesetzt. Dies erfordert besondere Maßnahmen, um 
den Eintrag des SARS-CoV-2-Virus in die besonderen Wohnformen für Menschen 
mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungs-
hilfe sowie Einrichtungen nach §§ 67ff. Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozi-
alhilfe – vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575) geändert worden ist, zu verhindern. 

Von zentraler Bedeutung ist daher, dass die Vorgaben der Allgemeinverfügung des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 02.11.2020 zur Umsetzung 
des Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coro-
navirus SARS-CoV-2 gemäß Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 14.10.2020 
in der jeweils aktuell geltenden Fassung (im Folgenden AV Testung genannt) zwin-
gend angewendet werden.

Hierzu ergehen die folgenden Anordnungen: 

1.
Begriffsbestimmungen 

Einrichtungen im Sinne dieser Verfügung sind besondere Wohnformen für Men-
schen mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliede-
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rungshilfe sowie Einrichtungen nach §§  67ff. des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch. 

2. 
Umgang mit infi zierten Bewohnern und Verdachtsfällen 

2.1 Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen, die ausweislich eines PCR-
Tests mit SARS-CoV-2 infi ziert oder Kontaktpersonen ersten Grades nach Defi ni-
tion des RKI sind oder bei denen der konkrete Verdacht auf eine Infektion besteht, 
sind nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) getrennt von den an-
deren Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung unterzubringen, zu be-
treuen und zu versorgen (abweichend von der gängigen RKI-Defi nition im Folgen-
den generell als „Isolierung“ bezeichnet). 

Ein konkreter Verdacht auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht, 
wenn ein PoC-Test gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung zum Anspruch auf 
Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung) vom 14. Oktober 2020 (BAnz AT 14.10.2020 
V1) mit positivem Ergebnis durchgeführt wurde. Besteht eine solche Testmöglich-
keit nicht, gilt Gleiches bei akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere 
und/ oder dem Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn. 

2.2 Die isolierte Versorgung erfolgt in der Regel in vorhandenen Einzelzimmern der 
Einrichtung. Andere Versorgungskonzepte sind möglich, sofern die Hygiene- und 
Schutzanforderungen nach den jeweils geltenden Empfehlungen des RKI Anwen-
dung fi nden. Die Einrichtungsleitung trifft die entsprechenden Vorkehrungen und 
kann dabei auch einseitig von bestehenden Verträgen zwischen der Einrichtung und 
den betroffenen Bewohnern und Patienten abweichen. Dabei bedarf es für die iso-
lierte Unterbringung nicht zwingend einer Anordnung durch die untere Gesund-
heitsbehörde. Vorbehaltlich einer richterlichen Entscheidung dürfen keine weiterge-
henden Freiheitsbeschränkungen im Sinne des Artikel 104 Absatz 2 des Grundgeset-
zes (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1546) geändert wor-
den ist) erfolgen. 

2.3 Die Dauer der Isolierung ist auf das zwingend erforderliche Maß zu beschrän-
ken. Zu Beginn der Isolierung ist in Verdachtsfällen unverzüglich eine PCR-Testung 
vorzunehmen. 

Die Isolierung endet

1.  in den Fällen, in denen sie durch die untere Gesundheitsbehörde angeordnet 
wurde, sobald diese die Aufhebung der Isolierung veranlasst,

2.  wenn sie erfolgte, weil eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durch einen 
positiven PCR-Test bestätigt wurde, frühestens nach 10 Tagen (nach Symptombe-
ginn oder Nachweis des Erregers) und wenn 48 Stunden lang Symptomfreiheit 
besteht und ein dann erneut vorzunehmender PCR-Test ein negatives Ergebnis 
hat,

3.  bei Kontaktpersonen ersten Grades nach Defi nition des RKI, wenn 14 Tage nach 
dem Kontakt keine Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ge-
mäß RKI vorliegen und
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4.  bei Verdachtsfällen nach Ziffer 2.1 Sätze 2 und 3, sobald nach dem Ergebnis der 
zu Beginn der Isolierung vorgenommenen PCR-Testung eine SARS-CoV-2-Infek-
tion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.

3. 
Neu- und Wiederaufnahmen 

3.1 Bei Neu- und Wiederaufnahmen in Einrichtungen, die aus einem Krankenhaus 
erfolgen, haben die Krankenhäuser zu gewährleisten, dass zum Zeitpunkt der 
 Entlassung keine Infi zierung mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. Die Kranken-
häuser haben dazu eine Testung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des 
 Robert Koch-Instituts (RKI) durchzuführen. Liegt nach PCR-Befund eine SARS-
CoV-2-Infektion vor, kann keine Entlassung in eine Einrichtung erfolgen und das 
Krankenhaus hat die Versorgung der infi zierten Person weiterhin sicherzustellen. 
Andernfalls ist der aufnehmenden Einrichtung das negative Testergebnis zum Zeit-
punkt des Übergangs schriftlich zu bestätigen. 

3.2 Bei Neuaufnahmen in Einrichtungen, die nicht aus einem Krankenhaus erfol-
gen, ist eine PCR-Testung entsprechend der TestV vorzunehmen. Das negative Test-
ergebnis ist der aufnehmenden Einrichtung vor der Aufnahme vorzulegen. Liegt 
nach PCR-Befund eine SARS-CoV-2-Infektion vor, kann keine Aufnahme in eine 
Einrichtung erfolgen. Sollte bei Wohnungslosigkeit kein Verbleib in der eigenen 
Häuslichkeit bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglich sein, ist zumindest die 
Testung vor der Aufnahme vorzunehmen. 

Bei Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist durch die 
Einrichtung ein PoC-Test gemäß §  1 Absatz  1 Satz  3 der TestV durchzuführen. 
 Soweit diese nicht eingesetzt werden, ist ein Kurzscreening gemäß Ziffer 5 durch-
zuführen. Halten die Einrichtungs leitungen in begründeten Ausnahmefällen auf-
grund von außergewöhnlichen Infektionsrisiken oder einer besonderen Vulnerabili-
tät der im Wohnangebot lebenden Personen weitergehende Infektionsschutzmaß-
nahmen im Zusammenhang mit Wiederaufnahmen für erforderlich, sind diese 
gegenüber der für das Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde rechtzeitig 
anzuzeigen und von dieser zu genehmigen. 

4. 
Schutzmaßnahmen in Bezug auf das Personal 

Das Personal der Einrichtungen nach Ziffer 1 ist verbindlich vor jeder Schicht auf 
Symptomfreiheit bezogen auf eine SARS-CoV-2-Infektion und zu Kontakten zu an 
COVID-19 erkrankten Personen zu befragen. Sofern nach dem Ergebnis eine Infek-
tion der Mitarbeiterin beziehungsweise des Mitarbeiters mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus nicht ausgeschlossen werden kann, hat eine weitere Abklärung der Symptome 
vor Ort mittels PoC-Test zu erfolgen, soweit diese eingesetzt werden.  Soweit PoC-
Tests nicht eingesetzt werden und eine kurzfristige Freistellung nicht möglich ist, ist 
die zuständige Gesundheitsbehörde unverzüglich zu informieren und eine PCR-Tes-
tung entsprechend der TestV vorzunehmen.

5.
Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte besonderer Wohnformen 
der Eingliederungshilfe gemäß § 5 Absatz 2 CoronaSchVO 

Besuche in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe müssen zur Vermei-
dung von Infektionsgefahren unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtli-
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nien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und unter Berücksichtigung des 
Rechts der Bewohner auf Teilhabe und soziale Kontakte organisiert und durchge-
führt werden. Hierzu haben die Einrichtungen unter Berücksichtigung der einrich-
tungsbezogenen Rahmenbedingungen ihr Besuchskonzept unter Darstellung der 
vorgesehenen Hygienemaßnahmen und des Teilhabebedarfs der Bewohner fortzu-
schreiben. Hierbei ist dem Beirat der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung die 
Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Das Konzept ist ferner mit den Bewohnern 
und deren Angehörigen zu kommunizieren. 

Insbesondere muss das Besuchskonzept folgende Maßnahmen enthalten, die umzu-
setzen sind: 

1.  Bei den Besuchern ist ein Kurzscreening (Erkältungssymptome, COVID-19-In-
fektion, Kontakt mit Infi zierten oder Kontaktpersonen gemäß der Richtlinie des 
RKI) durchzuführen. Werden leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Hals-
schmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit 
festgestellt, hat eine weitere Abklärung der Symptome vor Ort mittels PoC-Tests 
zu erfolgen, soweit diese eingesetzt werden. Bei positivem Ergebnis ist ein Zu-
gang zu verwehren und entsprechend der TestV eine Meldung an das zuständige 
Gesundheitsamt zu übermitteln. Soweit kein PoC-Test durchgeführt werden 
kann, ist der Besucherin bzw. dem Besucher durch die Einrichtung der Zutritt zu 
versagen.

2.  Die Besucher sind mindestens durch Aushang über die aktuellen Hygienevor-
gaben (Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der Einrichtung, Nies-
hygiene, Abstandsgebot usw.) zu informieren und zur Einhaltung anzuhalten. 

3.  Besuche im Innenbereich unterbleiben, wenn und soweit in der Einrichtung bei 
Bewohnern oder Beschäftigten eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde und 
die betroffenen Personen noch nicht isoliert werden konnten oder nicht bereits 
gesundet sind.

4.  Es ist ein Besuchsregister zu führen, in dem der Name der Besucherin bzw. des 
Besuchers, eine Telefonnummer, unter der die Besucherin bzw. der Besucher er-
reicht werden kann, das Datum und die Uhrzeiten des Besuchs sowie die bzw. der 
Besuchte erfasst werden. Die Daten sind vier Wochen aufzubewahren und an-
schließend zu vernichten, wenn sie nicht von der nach § 28 IfSG zuständigen Be-
hörde benötigt werden. 

Befi nden sich in den Einrichtungen Bewohnerinnen und Bewohner, die in ver-
gleichbarer Weise gefährdet sind wie solche in Alten- und Pfl egeheimen, kann die 
Einrichtungsleitung die Anwendung der Allgemeinverfügung „Schutz von Pfl ege-
einrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des 
Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pfl egebedürftigen Menschen“ (AV-
Pfl egeundBesuche) für Teile der Einrichtung anordnen; dies ist von der nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde zu genehmigen. 

6. 
Zugangsrechte weiterer Personen 

Für die Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Betreuerinnen und Betreu-
ern, Dienstleistenden zur medizinisch-pfl egerischen Versorgung und zur weiteren 
Grundversorgung (Ärzte, Friseure, Fußpfl ege) sowie Personen, die innerhalb der 
Einrichtung Teilhabeangebote durchführen, gelten die unter Ziffer 5. aufgeführten 
Regelungen entsprechend. 
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7. 
Verlassen der Einrichtung 

Bewohner aller Wohnformen der Eingliederungs- und Sozialhilfe können die Ein-
richtung bei Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzstandards ohne Ein-
schränkung verlassen. 

8. 
Verbot öffentlicher Veranstaltungen 

Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, In-
formationsveranstaltungen sind in Einrichtungen untersagt. 

9. 
Organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz in anderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe 

Die Regelungen der Ziffern 1 – 8 gelten sinngemäß auch für anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes. 

10. 
Aufgaben der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde 

Das Besuchskonzept nach Ziffer 5 ist der zuständigen Behörde nach dem Wohn- 
und Teilhabegesetz zur Kenntnis zu geben. Diese Behörde überwacht im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit nach § 43 Wohn- und Teilhabegesetz, dass das Recht der Be-
wohner auf Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben im Konzept und 
bei seiner Umsetzung ausreichend berücksichtigt wird. Sie kann hierzu gemäß 
§  15 Absatz  2 des Wohn- und Teilhabegesetzes die erforderlichen Anordnungen 
treffen. 

11. 
In-Kraft-Treten, Außerkrafttreten und Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen treten am 01. Dezember 2020 in Kraft und sind 
sofort vollziehbar. Die Allgemeinverfügung tritt am 15. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

12. 
Bekanntgabe 

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absatz  3 und  4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
 Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, 
 öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag als bekannt gegeben. Sie ersetzt die Allgemeinverfügung des Ministeriums 
für  Arbeit, Gesundheit und Soziales „Schutz von Menschen mit Behinderungen 
und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in besonderen Wohnfor-
men der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag 
von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teilhabe“ 
 (CoronaAVEGHSozH) vom 4. November 2020. 
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Begründung

Zu 2. 
Umgang mit infi zierten Personen und Verdachtsfällen 

Die jeweils getrennte Unterbringung von eindeutig nicht-infi zierten Bewohnerin-
nen und Bewohnern von Personen, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion nicht 
ausgeschlossen werden kann, sowie jenen, bei denen eine Infektion durch Abstrich-
ergebnisse bestätigt ist, stellt die Einrichtungen vor erhebliche Herausforderungen 
in Bezug auf die Verfügbarkeit des für die Betreuung erforderlichen Personals. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die normalerweise bestehenden leistungs- und 
ordnungsrechtlichen Anforderungen an Qualität und Quantität des eingesetzten 
Personals herabgesetzt wurden. 

Mit dieser Regelung erhalten die Einrichtungen die Möglichkeit, abweichend von 
der Einzelzimmerunterbringung eigene Konzepte, zum Beispiel durch Schaffung 
von eigenen Isolationsbereichen zur Kohortierung nachweislich infi zierter Perso-
nen, anzuwenden. 

Da der Verdacht auf eine Infektion mit einer Isolierung verbunden ist, bedarf es 
wegen des erheblichen Eingriffs in die Freiheits- und Teilhaberechte der Betroffe-
nen eines konkreten Anlasses. Liegt im Sinne der vorgenommenen Defi nition ein 
konkreter Verdachtsfall vor, ist die Leitung der betroffenen Einrichtung zum 
Schutz der anderen Bewohnerinnen und Bewohner verpfl ichtet, die Isolierung un-
verzüglich vorzunehmen.

Nummer 2 von Ziffer 2.3, in der geregelt wird, wann eine Isolation endet, die erfor-
derlich war, weil eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durch einen positiven 
PCR-Test bestätigt wurde, ist so zu interpretieren, dass die Symptomfreiheit von 48 
Stunden während des Mindestzeitraums der Isolation von 10 Tagen (nach Symptom-
beginn oder Nachweis des Erregers) vorliegen kann. Der erneut vorzunehmende 
PCR-Test kann also frühestens am zehnten Tag nach Beginn der Isolation erfolgen.

Der Nummer 4 von Ziffer 2.4 liegt bezogen auf die Anforderung, dass auch bei den 
Personen, bei denen die Anordnung der Isolierung erfolgte, weil respiratorische 
Symptome festgestellt wurden, aber kein PoC-Test zur Verfügung stand, die Isolie-
rung erst endet, wenn das Ergebnis der zu Beginn der Isolierung vorzunehmenden 
PCR-Testung vorliegt, folgende Überlegung zu Grunde: PoC-Tests sind im Verhält-
nis zu PCR-Tests ungenauer. Es wäre bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen un-
verantwortlich, eine Person zunächst zu isolieren, die Isolation dann nach einem 
Tag wieder aufzuheben, weil ein PoC-Test wieder verfügbar ist und dann nach dem 
Ergebnis des wegen der Isolation angeordneten und durchgeführten PCR-Tests 
festzustellen, dass das Ergebnis des zwischenzeitlich durchgeführten PoC-Tests 
falsch negativ war. Es wäre eine Scheinsicherheit entstanden, die einer weiteren 
Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Einrichtung Vorschub geleistet hätte. 
Für die betroffene Person entsteht in dem anderen Fall – der PCR-Test ist negativ – 
eine Isolationsdauer von durchschnittlich 48 – 72 Stunden bis das Ergebnis dieses 
Tests vorliegt. Dies erscheint im Verhältnis zu den Folgen des anderen Falls ange-
messen und verhältnismäßig.

Zu 3. 

Wesentlicher Baustein für die Sicherstellung des höchstmöglichen Schutzes der Be-
wohnerinnen und Bewohner ist es, dass nach Möglichkeit nur Menschen in den be-
sonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe 
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neu- beziehungsweise wiederaufgenommen werden, bei denen eine Infektion mit 
dem Corona-Virus weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Dies kann nur 
durch Testungen der neu- beziehungsweise wiederaufgenommen Personen und – 
sofern nicht von einer Immunität auszugehen ist – durch gesicherte Transporte er-
reicht werden. 

Nach der vorliegenden Regelung haben bei Neu- und Wiederaufnahmen nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt die Krankenhäuser zu gewährleisten, dass zum Zeit-
punkt der Entlassung keine Infi zierung mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. 

Bei Neuaufnahmen in Einrichtungen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, 
ist eine PCR-Testung entsprechend der TestV vorzunehmen. 

Bei Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist durch die 
Einrichtung ein PoC-Test gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der TestV durchzuführen. So-
weit diese nicht eingesetzt werden,, ist ein Kurzscreening nach Ziffer 5 durchzu-
führen. Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, liegen z.B. 
vor, wenn Kinder mehrere Tage bei ihren Eltern verbracht haben. Nur in begründe-
ten Ausnahmefällen, beispielsweise, wenn in dem Wohnangebot außergewöhnliche 
Infektionsrisiken bestehen oder eine besondere Vulnerabilität der anderen dort le-
benden Personen dies erfordert, kann die Einrichtungsleitung weitergehende Infek-
tionsschutzmaßnahmen anordnen.

Zu 4. 
Schutzmaßnahmen in Bezug auf das Personal

Liegt ein negatives Testergebnis vor, sind die Symptome unbeachtlich.

Zu 5.  
Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte besonderer Wohnformen 
der Eingliederungshilfe gemäß § 5 Absatz 2 CoronaSchVO 

§ 1 Abs. 3 WTG sieht vor, dass die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
den Menschen eine angemessene und individuelle Lebensgestaltung insbesondere 
durch die gleichberechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 
in der Gemeinschaft ermöglichen. Demzufolge dürfen Besuche von den Leistungs-
anbieterinnen und –anbietern oder der Einrichtungsleitung ganz oder teilweise nur 
untersagt werden, wenn dies unerlässlich ist, um eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der Interessen der Nutzerinnen und Nutzer oder des Betriebes der Einrich-
tung abzuwenden (§ 19 Abs. 2 WTG). 

Bezogen auf die derzeitige Phase des Ausbruchs des Corona-Virus bedeutet dies, dass 
Besuche zu ermöglichen sind und nur noch die unter Ziffer 5 vorgesehenen Schutz-
maßnahmen umzusetzen sind. Eine besondere Rolle kommt dabei den zusätzlichen 
Testmöglichkeiten zu, die durch die Nutzung von PoC-Tests eröffnet werden. Zur An-
wendung dieser Tests hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 02. 
November 2020 eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die fortgeschrieben 
wird, sofern es durch das Infektionsgeschehen erforderlich oder durch die Bundesre-
gierung entsprechende Änderungen der Coronavirus-Testverordnung erfolgen.

Zu 6. 
Zugang weiterer Personen

Mit dieser Allgemeinverfügung wird lediglich das Betreten der Einrichtung durch 
Personen reglementiert, die dies zum Zweck des mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in Kontakt treten tun. Nicht eingeschränkt wird dagegen das Betreten der 
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Einrichtung durch andere Personen wie z.B. Handwerker oder Praxisbegleiter im 
Sinne des § 5 Pfl egeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung vom 2. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1572), die durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018) geändert worden ist.

Zu 7.  
Verlassen der Einrichtung 

Zu den Freiheitsrechten der Bewohner gehört es auch, dass sie die Einrichtung 
nach eigenem Ermessen verlassen können. In begründeten Ausnahmefällen auf-
grund von außergewöhnlichen Infektionsrisiken in der Einrichtung ist nach Ge-
nehmigung der zuständigen WTG-Behörde nach der Ziffer 5 die entsprechende An-
wendung der AV Pfl egeundBesuche möglich.

Zu 9.  
Organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz in anderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe 

Auch in dem genannten Leistungsangebot werden Personen versorgt, bei denen 
eine besondere Bedrohung durch das SARS-CoV-2-Virus besteht. Aufgrund ihrer 
geringen Größe können die Regelungen dieser Allgemeinverfügung aber nicht eins 
zu eins auf anbieterverantwortete Wohngemeinschaften übertragen werden. Hier 
sollen die zuständigen Behörden nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und die unte-
ren Gesundheitsbehörden die für diese Wohnformen Verantwortlichen bei der Ent-
wicklung wirkungsgleicher Konzepte beraten. 

Zu 11. 
In-Kraft-Treten, Außerkrafttreten und Vollziehbarkeit 

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 17 des Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes und § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz 8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales überprüft die im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie erlassenen Regelungen fortlaufend unter Berück-
sichtigung des sich weiter dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens. Die be-
reits in der Fassung vom 04. November 2020 geltenden Regelungen werden zu-
nächst inhaltlich unverändert bis zum 15. Dezember 2020 verlängert. Die nächste 
Änderung dieser Allgemeinverfügung wird mit Wirkung zum 16. Dezember 2020 
vorgenommen. Sofern das dann bestehende Infektionsgeschehen es rechtfertigt ggf. 
lediglich in Form einer Verlängerung der Geltungsdauer.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur 
Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen 
oder der Kreise Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Hagen oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, 
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des Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die 
Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mett-
mann, des Rhein-Kreises Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erhe-
ben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der 
Kreise Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-
Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbe-
cke oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 
32423 Minden, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Münster oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 
Münster, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen ist die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, zu erheben. 

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form erhoben werden. 

Düsseldorf, den 30. November 2020 

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2020 S. 763a
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2128

Durchführung von Lehrveranstaltungen sowie 
Prüfungen an den Schulen des Gesundheitswesens 

im Land Nordrhein-Westfalen

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Vom 30. November 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen erlässt auf der Grundlage des §  28 Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S.  1045), der zuletzt durch Artikel 1 
Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, der durch 
Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) einge-
fügt worden ist, und § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), § 2 Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 1, § 4 
Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2, § 5 Absatz 1 und § 6 der Verordnung zur Sicherung 
der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite vom 10. Juni 2020 (BAnz AT 12.06.2020 V1) und § 6 
Absatz 1 der Coronaschutzverordnung vom 30. November 2020 (GV. NRW. S. 1060a) 
im Wege der Allgemeinverfügung folgende Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für den Lehr- und Prüfungs-
betrieb an Schulen des Gesundheitswesens Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zie-
rungen. Der Bundesgesetzgeber hat auf Grund der epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite die Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheits-
fachberufen während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassen. 
Die Ausbildungen und Prüfungen in den in §  5 Absatz  2 Satz  2 des Infektions-
schutzgesetzes genannten Gesundheitsfachberufen werden sichergestellt. Gemäß 
§  6 Absatz  1 der Coronaschutzverordnung ist der Lehr- und Prüfungsbetrieb an 
Schulen des Gesundheitswesens nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach 
§ 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zulässig. 

Auf der Grundlage von §  6 Absatz  1 der Coronaschutzverordnung und §  28 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes sowie nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 2, § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2, § 5 Absatz 1 
und § 6 der Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfach-
berufen während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ergehen des-
halb folgende Anordnungen:

1. 

Einschränkungen des Lehr- und Prüfbetriebs an den Schulen des Gesundheitswesens

An allen Schulen des Gesundheitswesens im Land Nordrhein-Westfalen inklusive 
Ausbildungseinrichtungen nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2768) geändert worden ist, und der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen 
und Rettungshelfer vom 4. Dezember 2017 (GV. NRW. S.  919) darf ein Lehr- und 
Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der folgenden Regelungen stattfi nden. Alle 
weiteren Versammlungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen an Schulen des 
Gesundheitswesens sind nach Maßgabe des §  1 Absatz  4 beziehungsweise nach 
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Maßgabe des § 13 Absatz 2 Nummer 3 in Verbindung mit §§ 2 bis 4a der Corona-
schutzverordnung zulässig.

2.

Theoretische und praktische Ausbildung an den Schulen des Gesundheitswesens

2.1

Auszubildende der Pfl ege- und Gesundheitsfachberufe können ihre praktische 
Ausbildung in dafür vorgesehenen Einrichtungen des Gesundheitswesens ableisten, 
wenn die beziehungsweise der Auszubildende entsprechend dem jeweiligen Kennt-
nisstand eingesetzt werden kann. Im Vorfeld eines praktischen Einsatzes ist sicher-
zustellen, dass die Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften sowie weitere Ver-
haltensregeln durch die Auszubildende beziehungsweise den Auszubildenden 
 kompetent umgesetzt werden können. Die Schule entscheidet über mögliche Pra-
xiseinsätze im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung und stimmt sich mit dem Trä-
ger der praktischen Ausbildung hierzu ab. 

2.2

Pfl egeschulen und die weiteren Schulen des Gesundheitswesens können unter 
strenger Berücksichtigung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen und unter 
Einhaltung entsprechend erstellter Hygieneschutzkonzepte den Unterricht wieder-
aufnehmen. Das Hygieneschutzkonzept berücksichtigt geeignete Vorkehrungen zur 
Hygiene unter Maßgabe der zur Patientenversorgung notwendigen Infektions-
schutzmaßnahmen für erforder liche praktische Unterrichtsanteile, zur Steuerung 
des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in 
Warteschlangen) zwischen Personen, zur ausreichenden Belüftung geschlossener 
Räume sowie zur Rückverfolgbarkeit nach § 4a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Num-
mer 4 der Coronaschutzverordnung. Ausnahmen des Mindestabstands bestehen nur 
beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraums sowie kurzzeitigen Bewegungen 
zwischen den Sitzreihen. In den Räumen für den Unterricht und andere schulische 
Angebote soll für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste Sitzordnung ein-
gehalten und dokumentiert werden. Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare 
Schulveranstaltung sind darüber hinaus die Namen der Personen verlässlich zu do-
kumentieren, die daran teilgenommen haben. Die Dokumentationen sind zur Rück-
verfolgbarkeit vier Wochen lang aufzubewahren. Für die Sitzplätze kann das Erfor-
dernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicher-
stellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach §  4a Absatz  1 Satz  2 und 3, 
Absatz  3 der Coronaschutzverordnung ersetzt werden. Im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände besteht für alle Auszubildenden sowie für alle weiteren Perso-
nen eine Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Diese Pfl icht gilt für die 
Auszubildenden auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den 
Unterrichts- und Kursräumen. Die Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung gilt für Lehrkräfte entsprechend, soweit diese im Unterricht den Mindestab-
stand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können. Sofern das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung auch für Personen, die nicht auf ihrem festen Sitzplatz sitzen, mit 
den pädagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und 
der sonstigen schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichts-
einheiten absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern zu beachten. Darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus 
medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich. Der 
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praktische Unterricht, bei dem der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherge-
stellt werden kann, erfolgt unter strenger Beachtung der in der Versorgung im Ge-
sundheitswesen geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen.

2.3

Die Fortführung des theoretischen Unterrichts mittels geeigneter Lernformen, zum 
Beispiel Email oder Lernplattform, in der Häuslichkeit der Auszubildenden ist 
weiterhin möglich. 

2.4

Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten während eines Praxis-
einsatzes oder zu Personen des privaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-
CoV-2-Virus getestet wurden, ist der Besuch des Schulunterrichtes so lange ver-
sagt, wie die durch die zuständigen Stellen bestimmten Quarantänebestimmungen 
gelten. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen des  Robert 
Koch-Instituts zu beachten.

3.
Theoretische, praktische und mündliche Prüfungen an Schulen des Gesundheits-
wesens

3.1

Die Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen in den Schulge-
bäuden der Pfl egeschulen und der weiteren Schulen des Gesundheitswesens sind 
möglich. Es sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, um eine Reduzierung der 
Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten zu erreichen. Die Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften sind anzu-
wenden. Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zu-
tritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in War-
teschlangen) zu gewährleisten. Die Schulen können in den schriftlichen und 
mündlichen Prüfungssituationen vom Erfordernis des Tragens einer Mund-Nase-
Bedeckung absehen. In diesem Fall ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu ge-
währleisten. Die Pfl egeschulen und weiteren Schulen im Gesundheits wesen doku-
mentieren die zur Einhaltung des Infektionsschutzes gebildeten Prüfungsgruppen 
sowie die An wesenheit der Auszubildenden und stellen die Doku mentation bei Be-
darf den zuständigen Behörden zur Verfügung. Die nach dieser Verfügung erhobe-
nen Daten sind nach Ablauf von einem Monat zu löschen.

3.2

Die Durchführung der praktischen Prüfung fi ndet in den Praxiseinrichtungen unter 
strikter Beachtung der Hy giene- und Infektionsschutzvorschriften oder in geeigneten 
Räumen der Pfl ege- und Gesundheitsfachschulen bzw. Praxiseinrichtungen im Rah-
men einer Simulationsprüfung statt. Während der praktischen Prüfung wird die Pa-
tientenversorgung oder die simulierte Patientenversorgung unter Maßgabe der zur 
Patientenversorgung erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt. Ent-
sprechende Infektionsschutzmaterialien sind durch die Praxiseinrichtung oder durch 
die Schule bereitzustellen. Praktische Prüfungen fi nden für den jeweiligen Prüfungs-
kurs einheitlich entweder in Praxiseinrichtungen oder als Simulationsprüfung in 
Schulen bzw. Praxiseinrichtungen statt. Die Simulationsprüfungen sind auch abwei-
chend von den berufsrechtlichen Regelungen aktuell ermöglicht, sofern eine prakti-
sche Prüfung nicht in den Praxiseinrichtungen durchgeführt werden kann. 
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3.3
Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten während eines Praxis-
einsatzes oder zu Personen des privaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-
CoV-2-Virus getestet wurden, ist die Teilnahme an der praktischen Prüfung so 
lange versagt, wie die durch die zuständigen Stellen bestimmten Quarantänebe-
stimmungen gelten. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zu beachten.

3.4
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse richtet sich nach §  4 der Verord-
nung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen während ei-
ner epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Für die landesrechtlich geregel-
ten Ausbildungen im Rettungswesen, in der Altenpfl egehilfe sowie in der Gesund-
heits- und (Kinder-) Krankenpfl egeassistenz gelten die Regelungen des §  4 der 
vorgenannten Verordnung entsprechend.

4.
Verlängerung der Ausbildung
Ist das Erreichen des Ausbildungsziels auf Grund der epidemischen Lage von nati-
onaler Tragweite in der vorgesehenen Ausbildungszeit nicht möglich, ist eine Ver-
längerung der Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf nach Maßgabe des §  3 
der Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen 
während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zulässig. Für die lan-
desrechtlich geregelten Ausbildungen im Rettungswesen, in der Altenpfl egehilfe so-
wie in der Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfl egeassistenz gelten die Regelun-
gen des § 3 der vorgenannten Verordnung entsprechend.

5.  
Anpassungslehrgänge und Unterricht zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung an 
den Schulen des Gesundheitswesens
Die vorgenannten Regelungen zu den Einschränkungen des Lehr- und Prüfungsbe-
triebes, zur theoretischen und praktischen Ausbildung und zu den theoretischen, 
praktischen und mündlichen Prüfungen an den Schulen des Gesundheitswesens gel-
ten grundsätzlich auch für Personen, die die Anerkennung eines ausländischen Be-
rufsabschlusses anstreben und aus diesem Grund an Anpassungslehrgängen oder am 
Unterricht zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung und an damit verbundenen 
Prüfungen oder Abschlussgesprächen an den Schulen des Gesundheitswesens oder in 
weiteren Bildungseinrichtungen teilnehmen. Bei der Durchführung der praktischen 
Eignungs- oder Kenntnisprüfung als Simulationsprüfung ist die Zustimmung der 
zuständigen Behörde einzuholen. Von dem Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Durchführung für den jeweiligen Prüfungskurs kann abgewichen werden.

6.  
Vollziehbarkeit 
Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar. 

7.  
Bekanntgabe, Geltungsdauer, Aufhebung der vorherigen Allgemeinverfügung
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4 Verwaltungsverfahrens-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
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Bekannt machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öf-
fentlich bekannt gemacht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben. Sie tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft und gilt solange, wie der 
Lehr- und Prüfungsbetrieb von der Coronaschutzverordnung nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zugelassen 
wird. 

Begründung

Die Anordnung stützt sich auf die Ermächtigung des §  6 Absatz  1 der Corona-
schutzverordnung zur weiteren Zulässigkeit des Lehr- und Prüfungsbetriebs an 
den Schulen des Gesundheitswesens im Land Nordrhein-Westfalen durch geson-
derte Anordnung. Dabei gibt sie strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, 
um eine  Infektionsgefahr durch den Lehr- und Prüfbetrieb im Sinne des gesamtge-
sellschaftlichen Infektionsschutzes möglichst zu minimieren. Dies gilt insbesondere 
für den praktischen Unterricht, bei dem der geforderte Mindestabstand nicht si-
chergestellt werden kann. Der praktische Unterricht bereitet auf reale Versor-
gungssituationen vor, bei denen ein Mindestabstand zu Patienten oder Klienten 
häufi g nicht eingehalten werden kann. In diesen  Situationen sind entsprechende 
Schutzvorkehrungen zwingend notwendig. Praktische Prüfungen in den Gesund-
heitsfachberufen erfordern ebenfalls häufi g den unmittelbaren Patienten- oder Kli-
entenkontakt. Die Durchführung von Maßnahmen mit Körperkontakt zu Patienten 
oder Klienten zählt zu den Kernaufgaben des jeweiligen Gesundheitsberufes. Diese 
Maßnahmen sind unter strenger Beachtung der in der Versorgung im Gesundheits-
wesen geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen während der prakti-
schen Prüfung ebenfalls Prüfungsgegenstand. 

Die einzelnen Anordnungen dienen der Infektionsvermeidung aus Gründen des ge-
samtgesellschaftlichen Infektionsschutzes und dem Ziel, das Infektionsgeschehen 
gesamtgesellschaftlich auf einem niedrigen Niveau zu halten. Die Regelungen bil-
den keinen Individualanspruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, die 
auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Regelungen wie in vielen anderen 
Lebensbereichen nicht möglich ist. Die berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von 
Lehr- und Prüfungspersonen richtet sich nach den dienst- und arbeitsrechtlichen 
Regelungen. Insbesondere für Personen mit einem Covid-19-bezogen erhöhten Er-
krankungsrisiko sind ggf. weitergehende Anforderungen aus den einschlägigen Ar-
beitsschutznormen zu beachten. 

Die Wirksamkeit der Anordnung steht unter der aufl ösenden Bedingung, dass der 
Lehr- und Prüfungsbetrieb von der Coronaschutzverordnung nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach §  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes zugelassen 
wird. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur 
Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen 
oder der Kreise Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.
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Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Hagen oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, 
des Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die 
Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mett-
mann, des Rhein-Kreises Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu er-
heben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der 
Kreise Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-
Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbe-
cke oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 
32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Münster oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 
Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen ist die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form erhoben werden.  

Düsseldorf, den 30. November 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2020 S. 772a
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2128

Durchführung von Lehr- und  Praxisveranstaltungen 
sowie Prüfungen an den Hochschulen 

im Land Nordrhein-Westfalen

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit,  Gesundheit und Soziales

Vom 30. November 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen erlässt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des §  28 Absatz  1 
Satz 1 und 2 und des § 28a Abs. 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Arti-
kel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) geän-
dert, § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 
2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Ge-
setzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt worden ist, in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) und § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung 
vom 30. November 2020 (GV. NRW. S.  1060a), im Wege der Allgemeinverfügung 
folgende Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für den Lehr- und Prü-
fungsbetrieb an Hochschulen weiterhin Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zie-
rungen. Gemäß § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung bleibt der Lehr- und 
Prüfungsbetrieb an Hochschulen nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach 
§ 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes zu-
lässig.

Auf Grundlage des §  6 Absatz  1 der Coronaschutzverordnung und des §  28 Ab-
satz 1 und § 28a Absatz 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes ergehen des-
halb folgende Anordnungen:

1.
Einschränkungen des Lehr- und Prüfungsbetriebs an Hochschulen

An den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen darf ein Lehr- und Prüfungs-
betrieb nur nach Maßgabe der folgenden Regelungen stattfi nden.

2.
Mindestabstand und Alltagsmasken im Lehr- und Prüfungsbetrieb

2.1

Im Lehr- und Prüfungsbetrieb ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser Allgemeinverfügung 
nichts anderes bestimmt ist.

2.2

Unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands besteht eine Verpfl ichtung 
zum Tragen einer Alltagsmaske im Sinne des § 3 Absatz 1 der Coronaschutzverord-
nung bei allen Lehr-, Praxis- und Prüfungsveranstaltungen in Hochschulen. §  3 
Absatz  4 Satz  1 Nummer  4, Satz  2, §  3 Absatz  6 und §  3 Absatz  7 der Corona-
schutzverordnung fi nden Anwendung.
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3.
Mündliche und schriftliche Hochschulprüfungen

Digitale Hochschulprüfungen sind zugelassen, soweit sie nach dem jeweiligen Prü-
fungsrecht zulässig sind. Präsenzprüfungen sind nur dann zugelassen, wenn fol-
gende Anforderungen erfüllt sind:

3.1

Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendigung der Prüfung keine 
Menschenansammlungen, Warteschlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch 
gestaffelte Schreibzeiten, Einlasszeiten oder Ähnliches sicherzustellen.

3.2

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder Teilnehmerin und jedem 
Teilnehmer ist durch die Zuteilung der Plätze einzuhalten, soweit in dieser Allge-
meinverfügung nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen für die Einhaltung des 
Mindestabstands bestehen nur beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums so-
wie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen. 

3.3

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenzprüfungen durch die Hoch-
schulen nach den Vorgaben des § 4a der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. 
Hierfür genügt die Erfassung der Matrikelnummern der teilnehmenden Studieren-
den, sofern die nach § 4a Absatz 1 der Coronaschutzverordnung erforderlichen Da-
ten hinterlegt sind.

3.4

Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Prüfung auf fest zugeteil-
ten Plätzen sitzen und die Raumgröße eine andere Anordnung der Sitzplätze nicht 
zulässt, kann für die Sitzplätze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Me-
tern zwischen Personen durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbar-
keit im Sinne des § 4a der Coronaschutzverordnung ersetzt werden. 

3.5

Für die Durchführung der Prüfungen sind im Weiteren die einschlägigen Hygiene-
regeln und die Empfehlungen der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert 
Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen nach §  4 
der Coronaschutzverordnung zu berücksichtigen.

3.6

Die Durchführung von Prüfungskonzerten bzw. künstlerisch-praktischen Prüfun-
gen ist nur unter strikter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzanforde-
rungen der Coronaschutzverordnung zulässig. Die Durchführung ist nur unter Aus-
schluss von Zuschauerinnen und Zuschauern zulässig.

3.7

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und gegebenenfalls zur Umset-
zung der Punkte 3.1 bis 3.6 anzupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob 
Gruppengrößen reduziert werden können und ob alle zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten genutzt werden.
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Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für staatliche oder kirchliche 
Prüfungen an Hochschulen, durch die ein Studiengang abgeschlossen wird.

4.
Lehr- und Praxisveranstaltungen

Digitale Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zugelassen. Hochschulen sollen 
grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen. Präsenzveranstaltungen sind nur dann 
zugelassen, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

4.1

Es handelt sich um Lehr- und Praxisveranstaltungen, die zwingend als Präsenz-
veranstaltungen abzuhalten sind, weil sie auf besondere Räumlichkeiten, Ausstat-
tungen oder sonstige besondere Rahmenbedingungen angewiesen sind, zum Bei-
spiel Labore, Arbeitsräume, Tonstudios sowie im künstlerischen Bereich Korrepe-
tition, Übebetrieb, künstlerischer Einzelunterricht und Arbeit in Ateliers und 
Studios.

4.2

An den Lehrveranstaltungen dürfen nicht mehr als 50 Personen teilnehmen.

4.3

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder Teilnehmerin und jedem 
Teilnehmer ist einzuhalten, soweit in dieser Allgemeinverfügung nichts anderes be-
stimmt ist. 

4.4

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenzlehr- und Praxisveranstaltun-
gen durch die Hochschulen nach den Vorgaben des § 4a der Coronaschutzverord-
nung sicherzustellen. Hierfür genügt die Erfassung der Matrikelnummern der teil-
nehmenden Studierenden, sofern die nach § 4a Absatz 1 Coronaschutzverordnung 
erforderlichen Daten hinterlegt sind.

4.5

Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Lehr- oder Praxisveran-
staltung auf fest zugeteilten Plätzen sitzen und die Raumgröße eine andere Anord-
nung der Sitzplätze nicht zulässt, kann für die Sitzplätze das Erfordernis eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicherstellung der 
besonderen Rückverfolgbarkeit im Sinne des 4a der Coronaschutzverordnung er-
setzt werden.

4.6

Der künstlerische Probebetrieb bleibt unter strikter Beachtung der Hygiene- und 
Infektionsschutzanforderungen der Coronaschutzverordnung und unter entspre-
chender Anwendung von § 8 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zulässig.

4.7

Für die Durchführung der Veranstaltungen sind im Weiteren die einschlägigen Hy-
giene-regeln und die Empfehlungen der zuständigen Behörden (insbesondere des 
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 Robert Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen 
nach § 4 der Coronaschutzverordnung zu berücksichtigen.

4.8

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und gegebenenfalls zur Umset-
zung der Punkte 4.1 bis 4.7 anzupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob 
Gruppengrößen reduziert werden können und ob alle zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten genutzt werden.

5.
Hochschulbibliotheken und Archive

Der Zugang zu Hochschulbibliotheken und Archiven richtet sich nach den Bestim-
mungen der Coronaschutzverordnung.

6.
Hochschulsport und sportpraktische Übungen

Die Zulässigkeit von Angeboten des Hochschulsports und die Durchführung von 
sport-praktischen Übungen im Rahmen von Studiengängen richtet sich nach §  9 
der Coronaschutzverordnung.

7.
Sonstige organisatorische Vorgaben

7.1

Für die Durchführung des Lehr- und Prüfungsbetriebs sind die Hygiene- und In-
fektionsschutzanforderungen aus § 4 der Coronaschutzverordnung zu beachten.

7.2

Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangsbeschränkungen zu den be-
treffenden Gebäuden ist zu gewährleisten, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 Me-
tern auch im Bereich der Allgemeinfl ächen (Flure etc.) eingehalten werden.

7.3

Für den Hochschulbetrieb im Übrigen und für weitere Veranstaltungen an Hoch-
schulen gelten die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung.

8.
Hausrecht, Ordnungswidrigkeiten

8.1

Die Einhaltung der vorstehenden Ausführungen ist, unbeschadet der Befugnisse 
der Ordnungsbehörden, mit den Mitteln des Hausrechts und der allgemeinen 
dienstrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

8.2

Verstöße gegen die oben genannten Maßgaben stellen gemäß § 18 Absatz 3 Corona-
schutzverordnung eine Ordnungswidrigkeit dar. Bei Zuwiderhandlungen sind die 
zur Durchsetzung befugten Ordnungsbehörden hinzuzuziehen.
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9.
Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

10.
Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist, öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie tritt am 1. Dezember 
2020 in Kraft und gilt solange, wie der Lehr- und Prüfungsbetrieb von der 
 Coronaschutzverordnung nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Ab-
satz  1 und §  28a Absatz  1 Nummer  16 des Infektionsschutzgesetzes zugelassen 
wird.

Sie ersetzt die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an den 
Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen vom 6. November 2020.

Begründung

Die Anordnung dieser Allgemeinverfügung hat Ihre Grundlage in § 6 Absatz 1 der 
Coronaschutzverordnung, demgemäß der Lehr- und Prüfungsbetrieb an den Hoch-
schulen im Land Nordrhein-Westfalen nach Maßgabe gesonderter Anordnungen 
zulässig ist. Dabei gibt sie strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um 
eine Infektionsgefahr im Lehr- und Prüfbetrieb im Sinne des gesamtgesellschaftli-
chen Infektionsschutzes so weit wie möglich zu minimieren. Die vor diesem Hinter-
grund begrenzt mögliche Lehr- und Prüfungstätigkeit in Präsenz bleibt dabei die 
Ausnahme. Sie ist beschränkt auf solche Veranstaltungen, die zwingend als Prä-
senzveranstaltungen abzuhalten sind, weil sie auf besondere Räumlichkeiten, Aus-
stattungen oder sonstige besondere Rahmenbedingungen angewiesen sind (zum 
Beispiel Labore, Arbeitsräume, Tonstudios sowie im künstlerischen Bereich Korre-
petition, Übebetrieb, künstlerischer Einzelunterricht und Arbeit in Ateliers und 
Studios) sowie besondere Veranstaltungen für Erstsemester, die bei der Durchfüh-
rung des Wintersemesters besonders berücksichtigt werden. Im Übrigen bleibt es 
bis auf weiteres bei der Schließung des Lehr- und Prüfbetriebs mit Studierenden 
auf Grundlage der Versammlungs- und Veranstaltungsverbote der Coronaschutz-
verordnung.

Die Anordnungen werden vor dem Hintergrund getroffen, dass seit dem Beginn 
der kalten Jahreszeit die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind. In 
Deutschland haben sich bis zum 30. November 2020 insgesamt 1.053.869 Men-
schen infi ziert. Insgesamt kam es zu 16.248 mit dem Virus im Zusammenhang ste-
henden Todesfällen in Deutschland. Hiervon entfallen 260.646 Infektionsfälle und 
3.435 Todesfälle auf Nordrhein-Westfalen. (Quelle: Robert Koch-Institut, Stand: 
30. November 2020). Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt 
es sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzuneh-
mende Situation. Oberstes Ziel ist daher nach wie vor, die weitere Verbreitung des 
Virus so beherrschbar zu halten, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems 
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auch in Zukunft insgesamt vermieden wird und die medizinische Ver sorgung bun-
desweit sichergestellt bleibt. Solange kein fl ächendeckender Impfschutz die Aus-
breitung der Infektionen wirksam verhindert, kommt vor allem den Grundregeln 
„Abstand, Hygiene und Alltagsmasken“ („AHA-Regeln“) erhebliche Bedeutung zu. 
Mit diesen Grundregeln, die ihren Niederschlag in den Regelungen der Corona-
schutzverordnung und für den Hochschulbetrieb in dieser Allgemeinverfügung 
fi nden, soll das tägliche Leben verantwortungsvoll so gestaltet werden, dass das 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Leben möglichst wenige Einschrän-
kungen erfährt und dennoch verlässlich die weitere Verbreitung der Infektion ver-
hindert wird. Die auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidungen über Schutz-
maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) sind insbesondere an dem Schutz von Leben und Gesundheit und der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ausgerichtet.

Die einzelnen Anordnungen der Allgemeinverfügung dienen daher der Infektions-
vermeidung aus Gründen des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes und dem 
Ziel, das Infektionsgeschehen zu verzögern und einzudämmen. Die Regelungen bil-
den keinen Individualanspruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, die 
auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Regelungen wie in vielen anderen 
Lebensbereichen nicht möglich ist. Inwieweit vor diesem Hintergrund die Teil-
nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb verpfl ichtend ausgestaltet werden kann, hat 
das jeweils zuständige Ministerium in eigener Verantwortung im Rahmen des 
Hochschul- bzw. Ausbildungsrechts zu entscheiden. Die berufl ich verpfl ichtende 
Teilnahme von Lehr- und Prüfungspersonen richtet sich nach den dienst- und ar-
beitsrechtlichen Regelungen. Insbesondere für Personen mit einem Covid-19 bezo-
gen erhöhten Erkrankungsrisiko sind ggf. weitergehende Anforderungen aus den 
einschlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten.

Die Wirksamkeit der Anordnung steht unter der aufl ösenden Bedingung, dass der 
Lehr- und Prüfungsbetrieb von der Coronaschutzverordnung nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 und § 28 Absatz 1 Nummer 16 des Infekti-
onsschutzgesetzes zugelassen wird.

An diesen gesonderten Anordnungen besteht nach wie vor Bedarf: Es zeigt sich im-
mer deutlicher, dass an Hochschulen eine ganz besondere Situation besteht, die von 
den Infektionsgefahren her nicht mit Schulen, anderen Bildungseinrichtungen oder 
sonstigen gesellschaftlichen Situationen vergleichbar ist. An keiner anderen Ein-
richtung kommen Menschen innerhalb eines einzigen Tages mit so vielen Personen 
in Kontakt, treffen sich an so vielen unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen oder beeinfl ussen in so hohem Maße ihr städtisches Umfeld 
mit den Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Einrich-
tungen zur Versorgung. 

Zudem haben Hochschulen den Vorteil, dass sie – inzwischen erwiesenermaßen – ei-
nen großen Teil ihrer Aufgaben digital bewältigen können. Sowohl die digitale Ar-
beit der Beschäftigten der Hochschulen, egal ob Verwaltung oder Wissenschaft, als 
auch die digitale Lehre funktionieren. Dringend notwendige Präsenzveranstaltun-
gen wurden von vornherein ermöglicht. Großveranstaltungen mit eng besetzten, 
teilweise an die tausend Personen fassenden Hörsälen, würde das Infektionsrisiko 
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ohne Not potenzieren und dem Ziel einer erheblichen Reduzierung der Kontakte in 
der Bevölkerung widersprechen.

Die Weitergeltung der Allgemeinverfügung erscheint daher derzeit notwendig und 
gerechtfertigt. Sie ist nach Abwägung der betroffenen Rechtsgüter geeignet, erfor-
derlich und angemessen.

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Absatz 3 
in Verbindung mit §  16 Absatz  8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungs-
klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur 
Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen 
oder der Kreise Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Hagen oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkrei-
ses, des Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest 
ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, 
zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mett-
mann, des Rhein-Kreises Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der 
Kreise Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-
Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbe-
cke oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 
32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien 
Stadt Münster oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 
Münster, zu erheben.
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Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen ist die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form erhoben werden.

Düsseldorf, den 30. November 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund H e l l e r

– MBl. NRW. 2020 S. 778a
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